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keiten. Es bedarf keines befonderen Nachweifes, dafs eine folche Verbindung mit

fremdartigen Räumen der Schule keinesfalls zum Nutzen gereichen kann, dafs

andererfeits Störungen für den Unterricht und nachtheilige Einwirkungen auf die

Kinder mit der Zeit unvermeidlich eintreten müffen. Als Regel il’c defshalb aufzu-

flellen, dafs die Schulräume für fich allein bleiben und dafs felbft die Wohnungen

der Lehrer nur bei ganz einfachen ländlichen Verhältniffen innerhalb des Schul-

haufes untergebracht werden follten. Auf die bezüglichen Anordnungen wird fpäter

im Einzelnen zurückgekommen; hier fei nur bemerkt, dafs die der Lehrerwohnung

etwa beizugebenden Stall- und Wirthfchaftsräume unter allen Umi’ränden von der

Schule getrennt und in befondere, abfeits ftehende Baulichkeiten verwiefen werden

müffen. '

b) Bauliche Erfordernifl'e.

Die Erforderniffe find, je nach der Art der Schule, nach den wechfelnden

Verhältnifl'en und Anfchauungen und nach den verfügbaren Geldmitteln, in den

verfchiedenen Ländern und Landestheilen fehr verfchieden.

Das Grundelement eines jeden Schulhaufes, für die Volksfchule zugleich der
einzige Unterrichtsraum, ift das Schulzimmer, auch Claffe, Lehrclaffe‚ Claffen-

zimmer, Schul- oder Lehrfaal genannt.

Das Schulzimmer dient entweder für den gemeinfamen Unterricht der orts-

zugehörigen Kinder fammtlicher, bezw. eines Theiles der fchulpflichtigen Jahrgänge

oder für den Unterricht der Kinder eines Jahrganges, bezw. für eine befiimmte,

durch Gefetz oder Herkommen geregelte Anzahl Von Schülern.

Die Vereinigung aller fchulpflichtigen Kinder in einem Schulzimmer kommt

nur in ganz kleinen Dorffchulen vor; die Zufammenfaffung einzelner Jahrgänge

— gewöhnlich find es deren zwei — ift für die Volksfchule auch in Städten

gebräuchlich.

Für die Bürger- und höheren Schulen ill der nach einzelnen Jahrgängen ge-

trennte Unterricht die Regel; in den gröfseren Städten ift es durch die Anhäufung

der Kinder fogar geboten, für jede einzelne Claffe zwei oder mehrere Schulzimmer

(Parallel-Claffen) vorzuforgen. In letzterem Falle wird der Jahrgang der Claffe oft-

mals in zwei halbe Jahrgänge getrennt und jedem derfelben ein befonderes Schul-
zimmer zugewiefen.

In einigen aufserdeutfchen Ländern, z. B. in Amerika und England, wird zu-

weilen eine gröfsere Kinderzahl von mehreren Lehrern, einem Hauptlehrer und

einigen Hilfslehrern, in einer Claffe gemeinfchaftlich unterrichtet, oder es wird die

ganze Schülerzahl für Gefangsübungen, Anfprachen und gemeinfamen Unterricht

täglich in einem Saal (gallery) vereinigt; für die betreffenden Räume bedingt [ich
hieraus eine ganz eigenartige Anordnung.

Für höhere Schulen werden an fonltigen Unterrichtsräumen in der Regel

gebraucht:

]) ein Zeichenfaal;

2) ein Singfaal;

3) eine Turnhalle;

4) in Mädchenfchulen ein Saal für weibliche Handarbeiten.

In den Volks— und niederen Bürgerfchulen find in neuerer Zeit mehrfach

8.

Schulzimmer.

9.

Sonl'tige

Unterrichts-

räume.
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5) Arbeitsfäle fiir die Ausbildung der Handfertigkeit der Knaben hinzugefügt

werden.

Die höheren Schulen erfordern aufserdem:

6) Räume für den Unterricht in Phyfik und Chemie, fo wie

7) einen zur Abhaltung von Schulfeierlichkeiten und Prüfungen dienenden

Fef’tfaal, in deutfchen Schulen »Aula«, in englifchen und amerikanifchen Schulen

hall genannt. ' '

Als Zubehör zu den Unterrichtsräumen werden ferner beanfprucht:

8) einige Zimmer zur Aufnahme von Lehrmittel-Sammlungen und Büchern,

und bisweilen

9) ein Carcer.

Englifche Schulen fordern zu mehreren Claffen noch

10) je einen gemeinfamen Studienfaal.
So;äigc Aufser diesen für den Unterricht dienenden Räumen find für die Benutzung

E‚f0‚demiffc‚ durch die Schüler weiter nothwendig, bezw. zweckmäfsig und wünfchenswerth:

11) Kleiderablagen (Garderoben);
12) bedeckte und offene Höfe, bezw. Turnplätze, Spielplätze und Höfe;

13) Bedürfnifsanftalten (Aborte und Piffoirs);

14) Wafch- und Bade-Einrichtungen.

Für die Verwaltung find zu beanfpruchen:

15) Gefchäftszimmer für den Schulvorfteher;

16) Berathungs-. (Conferenz-) Zimmer;

17) Aufenthaltszimmer für Lehrer und Lehrerinnen;

18) Aufenthaltszimmer für den Schuldiener;

19) Dienftwohnungen fiir den Schulvorfteher und den Schuldiener;

20) für ländliche Schulen je nach Bedarf eine oder mehrere Lehrerwohnungen.

In fo fern die Schulen den Zöglingen zugleich als fländiger Aufenthalt dienen,

wie z. B. in Seminaren, Penfionaten u. a. m. oder wie in deutfchen Gymnafien mit

Internat, in englifchen colleges und in franzöfifchen lyce'es, treten noch hinzu:

.21) Wohn- und Schlafzimmer für die Zöglinge und fiir das Lehr- und Auffichts-

Perfonal, fo “wie die für die Bewirthfchaftung folcher Anftalten nöthigen Räumlich-
keiten. .

Die eingehende Befprechung hierüber folgt in Kap. I 3 u. 14.

c) Bauftelle und deren Umgebung.

La;:des Für die Lage des Bauplatzes im Allgemeinen ifi: zu fordern, dafs jedes Schul-

B,„plmes_ haus möglich?: im Mittelpunkt desjenigen Ortsbezirkes fieht, aus welchem die Kinder

die betreffende Schule befuchen follen. In Preufsen ii’c durch Minifterial-Verordnung

die gröfste Länge des Schulweges auf 1/2 Stunde beflimmt, in Dörfern mit der Be-

dingung, dafs das Schulhaus abfeits der dichten Bebauung des Ortes frei ftehend
errichtet werden foll.

Anfordzrungen In gefundheitlicher Beziehung fit zu verlangen eine freie, luftige und hoch-
in gefund_ waiferfreie Lage des Platzes, trockene Befchaffenheit des Untergrundes, welcher
$$$; auch durch organifche Stoffe nicht verunreinigt fein darf, eine ausreichende Ent-

fernung von allen lärmenden oder raucherzeugenden Gewerbebetrieben, fo wie ein
Abitand von den Nachbargebäuden, welcher genügt, um den Schulzimmern dauernd

gute Lichtverhältniffe zu fichem und einen ftörenden Einblick zu verhüten. In


